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5. Die Vorfinanzierung durch den Auftraggeber ist 
vertraglich so zu gestalten, daß die Mittel zur 
Finanzierung der Aufgabe termingemäß zur Ver
fügung stehen und eine der wirtschaftlichen Rech
nungsführung widersprechende Uberfinanzierung 
vermieden wird.
Die Vorfinanzierung der Aufwendungen soll in der 
Regel den Finanzierungsbedarf von 60 Tagen nicht 
überschreiten. In begründeten Ausnahmefällen 
kann eine Vorfinanzierung bis zur Höhe eines 
Finanzierungsbedarfs von maximal 90 Tagen ver
einbart werden.
Eine Vorfinanzierung durch Auftraggeber gegen
über Auftragnehmern gemäß Ziff. 1 Buchst, b für 
Aufgaben, die innerhalb von 90 Tagen fertigzustel
len sind, soll im Prinzip nicht erfolgen.

6. Der Auftraggeber darf Vorfinanzierungen nur im 
vertraglich vereinbarten Umfang leisten. Er hat 
die vereinbarten Zahlungen nicht zu leisten oder 
zu kürzen, wenn die mit der Vorfinanzierung ver
einbarten Bedingungen vom Auftragnehmer nicht 
erfüllt sind.

7. Die Auftragnehmer haben die Vorfinanzierung ab
zulehnen, wenn der erreichte Stand der Durchfüh
rung der Aufgaben die Annahme weiterer Zah
lungen nicht rechtfertigt. Die Verwendung der 
Mittel deiu-Vorfinanzierung zur Finanzierung plan- 
und vertragswidriger Prozesse ist nicht zulässig.
Zur Gewährleistung der Finanzkontrolle haben die 
Auftragnehmer jeweils per Monatsende die er

haltenen Zahlungen den kumulativen Kosten je 
Auftrag gegenüberzustellen und die Unter- bzw. 
Übererfüllung statistisch nachzuweisen.

8. Bei Abschluß einer Leistung bzw. eines vertrag
lich vereinbarten Leistungsabschnittes sowie bei 
Abbruch von Leistungen, deren Weiterführung 
volkswirtschaftlich unzweckmäßig ist, sind in Ver
bindung mit der Rechnungslegung die erhaltenen 
Vorausszahlungen durch den Auftragnehmer 
gegenüber dem Auftraggeber abzurechnen.

9. Regelungen über die Buchung der Vorfinanzierung 
werden von der Staatlichen Zentralverwaltung für 
Statistik erlassen.

10. Diese Richtlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

Berlin, den 31. März 1969

Der Minister 
für Wissenschaft und Technik

P r e y

Berichtigung
Es wird darauf hingewiesen, daß die Verordnung 

vom 26. März 1969 zum Schutz der Kinder und Jugend
lichen (GBl. II S. 219) wie folgt zu berichtigen ist:

Im § 14 Abs. 1 Ziff. 1 muß die 6. Zeile richtig hei
ßen „nach § 4 Abs. 4 diese nicht abnimmt und ver
nichtet“
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